
Anschreiben Einladung 

Gemeinde Lindlar  

  

 

 

 

Auskunft erteilt: Herr Urspruch 
Geschäftszeichen: Ur/Sch 
Zimmer Nr.: UG im Service Center 
Telefondurchwahl: (02266) 96 315 
Telefax: (02266) 88 67 
Telefonzentrale (02266) 960 
E-Mail: ralf.urspruch@gemeinde-

lindlar.de 
Homepage: http://www.lindlar.de 

Lindlar, den 24.11.2009  

EINLADUNG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der unten näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung 
ist beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Thomas Willmer 
Vorsitzender 

Gremium 

Betriebsausschuss Wasser/Abwasser 

Nr. 
 
1 

Wochentag 

Dienstag  

Datum 

08.12.2009 

Uhrzeit 

17:30 Uhr 
 

Sitzungsort 

Sitzungssaal des Rathauses, Borromäusstrasse 1, 51789 Lindlar, 

 4. Obergeschoss, Raum 402 
 

 



Gemeinde Lindlar  

  

 

 

An die Mitglieder des Betriebsausschuss Wasser / 
Abwasser 
 
Nachrichtlich 
An alle Ratsmitglieder 

Auskunft erteilt: Herr Urspruch 
Geschäftszeichen: Ur/Sch 
Zimmer Nr.: UG im Service Center 
Telefondurchwahl: (02266) 96 315 
Telefax: (02266) 88 67 
Telefonzentrale (02266) 960 
E-Mail: ralf.urspruch@gemeinde-

lindlar.de 
Homepage: http://www.lindlar.de 

Lindlar, den 24.11.2009  

1.  S i tzung des  Betre ibsausschuss Wasser  /  Abwasser  am 
08 .12 .2009  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit reichen wir die Ergänzungsvorlagen / Sitzungsvorlagen nach zu  

 

TOP 7: Wirtschaftsplan zum Betriebszweig Wasser 

TOP 8  Investitionsprogramm zum Betriebszweig Wasser 

TOP 10: XIX. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversor- 
  gungssatzung der Gemeinde Lindlar vom 18.12.1981 -   
  Der Tagesordnungspunkt kann entfallen, da sich die Gebührensätze vor- 
  aussichtlich nicht ändern werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Werner Hütt 
Kfm. Betriebsleiter 



Ordentliche Mitglieder des Betriebs-
ausschusses Wasser/Abwasser sind: 
 

Ordentliche Vertreter des Betriebs-
ausschusses Wasser/Abwasser sind: 
 

CDU: 
1. Hochscherf, Brigitte 
2. Krieger, Dr. Klemens J. 
3. Löhr, Manfred (Stellv. Vorsitzender) 
4. Sauerbier, Ingo 
5. Schmitz, Hans 
6. Willmer, Thomas (Vorsitzender) 
7. Busemann, Lambert - skB - 
8. Finklenburg, Norman - skB - 
9. Frangenberg, Edgar - skB - 
10. Hoffstadt, Ullrich - skB - 
11. Rappenhöner, Bernhard - skB - 
 

Stellvertreter: 
Fischer, Achim 
Werner, Gerd 
Broich, Elisabeth 
Brückmann, Armin 
Heller, Guidor 
Stadler, Wolfgang 
Hotopp, Petra 
Orbach, Harald 
Puschatzki, Eckhard 
Schmitz, Willi 
Walter, Ortwin 
Klee, Markus - skB - 
Biesenbach, Markus - skB - 
Ufer, Norbert - skB - 
Althaus, Bernd - skB - 
Müller, Günter - skB - 
 

SPD: 
1. Heller, Manfred 
2. Scherer, Hans Ludwig 
3. Grüsges, Heinz-Dieter - skB - 
4. Schitthelm, Karl-Heinz - skB - 
 

 
Dinsing, Karl Heinz 
Dreiner-Wirz, Jürgen 
Freiberg, Lutz 
Kremer, Karl-Egon 
Thiem, Heinrich 
Voß, Heribert 
Peffekoven, Frank - skB - 
Tym, Karl - skB - 
Lob, Dieter - skB - 
 

Bündnis 90/Die Grünen: 
1. Schlichtmann, Jörg 
2. Heuwes, Patrick 
3. Bobrowski, Tobias 
 

 
Becker- Schöllnhammer, Ursula 
Siegfried, Christian 

FDP: 
1. Klein, Dietmar 
2. Brück, Marco - skB - 
 

 
Lob, Erika 
Burczyk, Dieter 
Friese, Harald 
Hartmann, Tobias - skB - 
Hufenstuhl, Jan - skB - 
Kruse, Klaus-Peter - skB - 
Lob, Werner - skB - 
Pröpper, Ursula - skB - 
Pröpper, Harold - skB - 
Süßmuth, Sebastian - skB - 
Stephan, Marco  - skB - 
Waitz, Markus - skB - 
 

Für den Fall Ihrer Verhinderung bitte ich, einen der o.g. vom Rat gewählten Ver-
treter Ihrer Fraktion um Teilnahme an der Sitzung zu bitten. 



Tagesordnung 
zur 1. Sitzung des  

Betriebsausschusses Wasser/Abwasser 
der Gemeinde Lindlar 

am 08.12.2009  
 

 

TOP Beratungsgegenstand 
- Öffentlicher Teil - 

1. Feststellung der form- und fristgerechten Einberufung und Beschlussfähig-
keit des Betriebsausschusses Wasser/Abwasser 

2. Ernennung eines Schriftführers / einer Schriftführerin 
3. Verpflichtung der sachkundigen Bürger 
4. Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des Betriebsaus-

schusses Wasser / Abwasser vom 15.09.2009 
– öffentliche Sitzung – 

5. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses 
Wasser / Abwasser vom 15.09.2009   
- öffentliche Sitzung-  

6. Dichtheitsprüfung von privaten Abwasseranlagen gemäß § 61a Landes-
wassergesetz  NRW 
hier: Erarbeitung eines integralen ganzheitlichen Konzeptes 

7. Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar für 
das Jahr 2010 

8. Investitionsprogramm des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar 
für die Jahre 2010 – 2013 

9. I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Lindlar –BGS- vom 19.03.2009 

10. XIX. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversor-
gungssatzung der Gemeinde Lindlar vom 18.12.1981  

11. Informationen der Betriebsleitung  
12. Verschiedenes 

 



Dokument: 01. Sitzung BA 08.12.2009 TOP 04 Berichterstattung ös.doc 1 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 18.11.2009 
 
Gemeindewerk Wasser und Abwasser 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Betriebsausschusses Wasser/Abwasser  
am 08.12.2009  

 

- öffentliche Sitzung - 

TOP 4: Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des 
Betriebsausschusses Wasser/Abwasser vom 15.09.2009  
- öffentliche Sitzung - 

 
 
Zu 1 – 4: Regularien 

 
 

Zu 5.: Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung Lindlar für das 
Wirtschaftsjahr 2007 
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung Lindlar für das Wirt-
schaftsjahr 2007 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 
30.09.2009 (TOP 5) einstimmig beschlossen. 
 
 

Zu 6.: Benennung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jah-
resabschlüsse 
a) 2008 für das Gemeindewasserwerk Lindlar und für das 
     Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Lindlar 
b) 2009 für das Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar 
 
Beschlussgemäß wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
GmbH Weber & Thönes, Siegener Str. 36, 51580 Reichshof mit 
der Prüfung der Jahresabschlüsse   
a) 2008 für das Gemeindewasserwerk Lindlar und für das 
      Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Lindlar 
b)   2009 für das Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar 
 
beauftragt.  
 
 

Zu 7.: Beabsichtigte Erneuerung der Wasserleitung im Bereich 
Kirchweg / Jan-Wellem-Straße / Montanusstraße, I. und II. 
Bauabschnitt 
 



 2 

Die Detailplanung zur beschlossenen Planungsvariante 2 wurde 
inzwischen durch das Ingenieurbüro Donner + Marenbach abge-
schlossen. Die Ausschreibung der Bauarbeiten soll im Zusam-
menhang mit der Ausschreibung zur Erstellung der Umgehungs-
straße Frielingsdorf Anfang 2010 erfolgen. 
 
 

Zu 8.: Notwendige Erneuerung eines Wasserleitungsteilstückes im 
Bereich der Eibachstraße 
 
Die Bauarbeiten wurden inzwischen abgeschlossen. 
 
 

Zu 9.: Verschiedenes 
 
Inzwischen sind 141 Anträge auf Mehrwertsteuerdifferenzerstat-
tung für verlegte Wasserleitungshausanschlüsse eingegangen und 
bearbeitet worden. 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 18.11.2009 
 
Gemeindewerk Wasser und Abwasser 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Betriebsausschusses Wasser/Abwasser 
am 08.12.2009  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP  6 Dichtheitsprüfung von privaten Abwasseranlagen gemäß § 61a Lan-
deswassergesetz NRW 
hier: Erarbeitung eines integralen und ganzheitlichen Konzeptes 

Vorberaten im am TOP 
Betriebsausschuss Wasser / Abwasser 
 

16.04.2008 7 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 61 a Landeswassergesetz NRW (Anlage 1) muss bei bestehenden privaten 
Abwasseranlagen die erste Dichtheitsprüfung bei einer Änderung der Anlage, spätes-
tens jedoch bis zum 31. Dezember 2015 durchgeführt werden. Die Prüfung hat durch 
Sachkundige zu erfolgen. Die Anforderungen an die Sachkunde für die Durchführung 
der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen wurde mit Runderlass des Minis-
teriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 31.03.2009 festgelegt (Anlage 2). Sachkundige werden z. B. 
im Informationsportal der Handwerkskammer zu Köln unter www.abwasser-nrw.de in 
einer noch offenen Liste geführt. 
 
Zur privaten Abwasseranlage im Sinne des § 61 a LWG gehören auf der Grundlage des 
§ 2 Abs. 6 b der Entwässerungssatzung der Gemeinde Lindlar vom 19.03.2009 die 
Grundstücks- und Hausanschlussleitungen. Die Grundstücksanschlussleitungen sind 
die Leitungen von der öffentlichen Abwasseranlage bis zur Grenze des jeweils ange-
schlossenen Grundstücks. Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten 
Grundstücksgrenze bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. 
Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des 
Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte und Inspekti-
onsöffnungen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (incl. Druckpumpe) 
auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 
 
Die Dichtheitsprüfung  von privaten Abwasseranlagen bezieht sich nicht nur auf die 
Grundstücks- und Hausanschlussleitungen in den kanalisierten Gebieten. Sie trifft auch 
auf die privaten und abwasserführenden Leitungen in den Bereichen des Gemeindege-
bietes zu, in denen keine öffentlichen Kanalisationen bestehen und die grundstücksbe-
zogene Abwasserbeseitigung dauerhaft mittels Kleinkläranlagen erfolgt. 
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Nach § 61 a Landeswassergesetz sind die Kommunen in der zwingenden Pflicht, ihre 
Bürger hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung von Dichtheitsprüfun-
gen der privaten Abwasseranlagen zu informieren und zu beraten. Im Gemeindegebiet 
Lindlar sind ca. 6000 Grundstücke vorhanden, auf denen regelmäßig Abwasser anfällt! 
 
Die bestehenden privaten Abwasseranlagen sind, wie bereits ausgeführt, bis zum 
31.12.2015 auf Dichtheit zu überprüfen. In bestimmten Fällen soll, respektive muss, die 
Kommune diese Frist jedoch per Satzung anpassen. So muss die Gemeinde die Frist 
verkürzen, wenn sich Grundstücke in einem Wasserschutzgebiet befinden und die Ent-
wässerungsanlage für rein häusliches Abwasser vor dem 01.01.1965 oder für gewerbli-
ches und industrielles Abwasser vor dem 01.01.1990 erbaut wurde. Im Gemeindegebiet 
Lindlar ist kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen. 
 
Die Gemeinde soll aber gemäß § 61 a Abs. 5 LWG abweichende Fristen für abgegrenz-
te Gebiete festlegen, wenn sie in ihrem kommunalen Entwässerungssystem Baumaß-
nahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept oder einem (Fremdwasser-) Sanie-
rungskonzept durchführt oder wenn sie mit Kanalkameras gemäß den Bestimmungen 
der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) die öffentlichen Kanäle über-
prüft.  
 
Dieser Gestaltungsraum zur Festlegung von (eigenen) Fristen sollte daher genutzt wer-
den, den gesetzlich genannten Endtermin über 2015 hinaus zu verlängern. Das ist vor-
teilhaft, weil dann nicht alle Grundstückseigentümer konzentriert auf den 31.12.2015 
ihre Dichtheitsprüfungen durchführen lassen müssen, sondern dieser Vorgang über ei-
nen längeren Zeitraum gestreckt werden kann. Dies eröffnet der Gemeinde die Mög-
lichkeit, ihre Bürger etwas zu entlasten und den Prozess so zu gestalten, dass die Bera-
tung der Bürger angemessen durchgeführt werden kann. 
 
So können dann z. B. Beratungen zielgerichtet in den Gebieten durchgeführt werden, 
wo die Grundstückseigentümer zeitnah die Dichtheitsprüfung durchführen müssen. Au-
ßerdem kann die Gemeinde durch das zeitliche Entzerren wasserwirtschaftlich sinnvoll 
strukturiert vorgehen und dadurch langfristig stabil sowie nachhaltig wirtschaften. 
 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Kommune tatsächlich Satzungen zur Festle-
gung abweichender Fristen erlässt und hierdurch spätere Endfristen erreicht werden. 
 
Um ein strukturiertes Vorgehen sicher zu stellen, sollte deshalb zunächst ein Konzept 
aufgestellt werden, wann und warum in welchem Gebiet die Dichtheitsprüfung eingefor-
dert werden soll. Dies ist wichtig, um auch den Bürgern verständlich zu machen, warum 
die Prüfungen in einem Gebiet eher, in einem anderen dagegen erst später eingefordert 
werden. Außerdem können im Rahmen eines solchen Konzeptes maßnahmenbezoge-
ne Vorhaben, insbesondere Kanalbaumaßnahmen und die Durchführung von SüwV-
Kan-Untersuchungen in den öffentlichen Kanälen, berücksichtigt werden. Alle relevan-
ten Maßnahmen und Gegebenheiten müssen auf eine Prioritätenbildung abgestimmt 
werden und können dann in ein integrales, ganzheitliches und zeitlich abgestuftes Kon-
zept einfließen. 
 
Eine verlängerte Frist könnte in Gebieten mit geringerem Gefährdungspotential  
–beispielsweise kombiniert mit den SüwVKan-Untersuchungen der öffentlichen Kanäle 
– mindestens bis Ende 2020 reichen. Voraussetzung ist aber die Erarbeitung eines 
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Konzeptes zur strukturierten Umsetzung der Dichtheitsprüfung mit Festlegung von ein-
zelnen Fristen für die jeweiligen Gebiete und Erlass von entsprechenden Satzungen. 
 
Wie bereits erwähnt, sind im Gemeindegebiet Lindlar ca. 6000 private Abwasseranla-
gen auf Dichtheit zu prüfen, sofern für diese Anlagen noch keine erste Dichtheitsprü-
fung durchgeführt wurde. Mit der Novellierung des Landeswassergesetzes NRW zum 
31.07.2007 und Aufnahme des § 61 a in das Landeswassergesetz, werden die Kom-
munen nun zwingend in die Pflicht genommen,  für eine Umsetzung der Gesetzesvor-
gaben zu sorgen und sind auch verpflichtet, die Grundstückseigentümer über die 
Durchführung der Dichtheitsprüfung zu unterrichten und zu beraten.  
 
Die in § 61 a Landeswassergesetz hierfür festgelegte Frist (31.12.2015) ist mit den vor-
handenen Ressourcen im Gemeindewerk Wasser und Abwasser weder personell noch 
zeitlich einzuhalten. Insoweit ist die Entwicklung und Erarbeitung eines strategischen 
Konzeptes zur Umsetzung der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasseranlagen nach 
Auffassung der Betriebsleitung zwingend erforderlich, um auch über den 31.12.2015 
hinaus das erstmalige Prüfen von privaten Abwasseranlagen auf Dichtheit rechtlich zu-
zulassen. Für eine Konzepterarbeitung wurden im Wirtschaftsplan, Sparte Abwasserbe-
seitigung, für das Jahr 2010 insgesamt 25.000,00 € veranschlagt. 
 
Die Betriebsleitung hat zur heutigen Sitzung des Betriebsausschusses den technischen 
Geschäftsführer der Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH, Herrn Michael 
Lange, eingeladen. Herr Lange wurde gebeten,  die Umsetzung des § 61 a Landeswas-
sergesetz näher zu erläutern und auf die rechtlichen Möglichkeiten zur Erarbeitung und 
Festlegung eines integralen Konzeptes zur Durchführung der Dichtheitsprüfung von 
privaten Abwasseranlagen näher einzugehen. 
 
Anlässlich einer Dienstbesprechung bei der Unteren Wasserbehörde des Umweltamtes 
des Oberbergischen Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden am 
12.11.2009 in Gummersbach, hat die Betriebsleitung angeregt, einen Arbeitskreis zum 
Thema § 61 a Landeswassergesetz unter der Regie des Oberbergischen Kreises zu 
bilden. Ziel des Arbeitskreises soll es sein zu versuchen, gemeindeübergreifend ein 
weitgehend einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Umsetzung des § 61 a Lan-
deswassergesetz zu erreichen. Dieser Arbeitskreis wird voraussichtlich im Januar / Feb-
ruar 2010 erstmals zusammen kommen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Betriebsausschuss Wasser / Abwasser nimmt die Ausführungen und Erläu-
terungen zur Umsetzung des § 61 a Landeswassergesetz zur Kenntnis. 

 
2. Für das Gemeindegebiet Lindlar soll ein ganzheitliches und strategisches Kon-

zept zur Umsetzung des § 61 a Landeswassergesetz über den 31.12.2015 hin-
aus erarbeitet werden. Der Betriebsausschuss Wasser / Abwasser ist regelmäßig 
über den Bearbeitungsstand in den jeweiligen Betriebsausschusssitzungen zu in-
formieren. 

 
 
________________                 _______________                 _____________________ 
     Ralf Urspruch                                 Werner Hütt                            Dr. Hermann-Josef Tebroke          
Techn.. Betriebsleiter                    Kaufm.. Betriebsleiter                              Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 20.11.2009 
 
Finanzen, Steuern, 
Rechnungswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Betriebsausschusses Wasser/Abwasser 
am 08.12.2009  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 7:  Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar 
für das Jahr 2010  

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2010, Betriebszweig Wasser, wird kurzfristig nachge-
reicht 

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes, Betriebszweig Abwasser, für das Wirtschaftsjahr 
2010 ist dieser Einladung als Anlage beigefügt.  

Die abschließende Beschlussfassung soll in der Sitzung des Gemeinderates am 
16.12.2009 erfolgen.  

Beschlussempfehlung: 

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2010, Betriebszweig Wasser, in der vorgelegten Fassung zu beschließen 

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2010, Betriebszweig Abwasser, in der vorgelegten Fassung zu beschließen.  

     

Werner Hütt  
kfm. Betriebsleiter  

 Ralf Urspruch  
techn. Betriebsleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 20.11.2009 
 
Finanzen, Steuern, 
Rechnungswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Betriebsausschusses Wasser/Abwasser 
am 08.12.2009  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 8: Investitionsprogramms, des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser 
Lindlar für das Jahr 2010 

Der Entwurf des Investitionsprogramms, für die Jahre 2010-2013, Betriebszweig Was-
ser  wird kurzfristig nachgereicht.  

Der Entwurf des Investitionsprogramms, für die Jahre 2010-2013, Betriebszweig Ab-
wasser  dieser Einladung als Anlage beigefügt.  

 

Die abschließende Beschlussfassung soll in der Sitzung des Gemeinderates am 
16.12.2009 erfolgen.  

Beschlussempfehlung: 

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, das Investitionsprogramm für die 
Jahre 2010 - 2013, Bereich Wasser, in der vorgelegten Fassung zu beschließen.  

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, das Investitionsprogramm für die 
Jahre 2010 - 2013, Bereich Abwasser, in der vorgelegten Fassung zu beschließen.  

 

     

Werner Hütt  
kfm. Betriebsleiter  

 Ralf Urspruch  
techn. Betriebsleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 20.11.2009 
 
Finanzen, Steuern, 
Rechnungswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Betriebsausschusses Wasser/Abwasser 
am 08.12.2009  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 9: I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Lindlar -BGS- vom 19.03.2009 

Sachverhalt: 

Aufgrund des aufgestellten Wirtschaftsplanentwurfes und der als Anlage I beigefügten  Ge-
bührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2010 sowie des Kostendeckungsprinzips müssen 
die Gebührensätze je cbm Abwasser im Jahr 2010 für die am Kanal angeschlossenen Ein-
wohner und die Kleineinleitergebühren erhöht werden. 
 
Die Gebührenerhöhung hat verschiedene Ursachen. Gegenüber dem Jahr 2009 rechnet die 
Betriebsleitung mit durch Gebühren zu deckenden Mehraufwendungen. Diese sind im We-
sentlichen auf die durch die Neubaumaßnahmen gestiegenen Abschreibungen (1.050 T€) 
und die gestiegenen kalkulatorischen Zinsen (976 T€) zurückzuführen. Hinzu kommen hö-
here Unterhaltungskosten für die gestiegene Anzahl an Pumpstationen, sowie die Entste-
hung eines integralen Dichtheitsprüfungskonzeptes und eines Fremdwassersanierungkon-
zeptes gem §61a LWG  
 
Hinzu kommen außerdem allgemein stagnierende bzw. rückläufige Einwohnerzahlen und 
entsprechend geringere Wasserverbräuche. 
 
 
Für das Jahr 2010 schlägt die Betriebsleitung nunmehr folgende Gebührensätze vor: 
 
 
Schmutzwasser für Nichtmitglieder des Aggerverbandes von 4,21 € auf 4,30 € 
Schmutzwasser für Mitglieder des Aggerverb. unverändert  von 2,12 € auf 2,12 € 
 
Niederschlagswasser für Nichtmitglieder d. Aggerverbandes  von 0,80 € auf 0,87 € 
Niederschlagswasser für Mitglieder des Aggerverbandes von 0,57 € auf 0,61 € 
 
Kleineinleiter (vollbiologische Kläranlage) von 1,56 € auf 1,61 € 
Kleineinleiter (mit Abwasserabgabe)  von 1,58 € auf 2,73 € 
Kleineinleiter (abflusslose Gruben)  von 2,69 € auf 2,74 € 
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Mit der Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2008 wurde 
die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Lindlar 
am 19.03.2009 neu beschlossen.  
In § 4 Abs. 6  dieser Satzung (Schmutzwassergebühren) hat sich leider ein Schreibfeh-
ler eingeschlichen. Im Satz 3 heißt es fälschlicherweise:   
„Ist ein solcher Wasserzähler vorhanden, wird der Verbrauch pro Großvieheinheit um 
12 m³/Jahr herabgesetzt.“  
Richtig muss es hier heißen:  
„Ist ein solcher Wasserzähler nicht vorhanden, wird der Verbrauch pro Großvieheinheit 
um 12 m³/Jahr herabgesetzt.“ 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Betriebsausschuss Wasser/Abwasser empfiehlt dem Gemeinderat, den als Anlage 
II beigefügten I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Gemeinde Lindlar vom 19.03.2009 zu beschließen.  
 
 

     

Werner Hütt  
kfm. Betriebsleiter 

 Ralf Urspruch  
techn. Betriebsleiter 

 Dr. Hermann-Josef 
Tebroke  

Bürgermeister   

 
 



                                                                      Gebührenkalkulation Abwasser   2 010

Konto-Nr. Bezeichnung Betrag insgesamt Verteilungs-
schlüssel

Anteil
SW

SW Anteil
RW

RW Kleineinleiter

[EUR] [ - ] [ % ] [EUR] [ % ] [EUR] [EUR]

Kosten

523600 Gebrauchsgegenstände 500,00 €                   10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

522100 Stromkosten für Maschinen 35.000,00 €              1 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

523700 Sonstige Bewirtschaftungskosten 500,00 €                   10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

522700 Wasserverbrauch 2.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

529200 Umlage Abwasserverband Hommerich für SW-Reinigung 19.500,00 €              1 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

529200 Umlage Aggerverband für Kläranlage 2.440.500,00 €         7 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 73.100,00 €           

529200 Umlage Aggerverband für Regenüberlaufbecken 52.000,00 €              3 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

523200 Erstattung Sach- und Personalausgaben Aggerverband 60.000,00 €              10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

523310 Kanalreinigung Aggerverband 55.000,00 €              9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

529100 Klärschlammbeseitigung 42.000,00 €              12 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 42.000,00 €           

523200 Unterhaltung Entwässerungsanlagen 100.000,00 €            9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

523310 Sonstige Reinigungen und Spülungen von Entwässerungsanlagen 10.000,00 €              10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

529100 Kanalüberwachung u. TV-Untersuchung 85.000,00 €              9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

525300 Arbeiten Bauhof der Gemeinde 5.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

525900 Ablesen Wasserzähler 2.200,00 €                1 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 183,00 €                

573200 Abschreibungen SW 350.000,00 €            1 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

573200 Abschreibungen RW 70.000,00 €              2 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

573200 Abschreibungen MW 580.000,00 €            3 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

573200 Abschreibungen 50.000,00 €              3 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

543900 Allgemeiner Geschäftsaufwand 750,00 €                   10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 63,00 €                  

541200 Aus- und Fortbildung 1.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 83,00 €                  

543500 Telefon 3.250,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 270,00 €                

543300 Bekanntmachungskosten 1.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 83,00 €                  

542100 Miete und Bewirtschaftungskosten 10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

523610 ADV-Kosten 13.600,00 €              10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 1.671,00 €             

544100 Versicherungen 20.000,00 €              9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

542100 Pacht für Grundstücke 160,00 €                   10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!



542700 Sachverständigen- und Gutachterkosten 5.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!



Konto-Nr. Bezeichnung Betrag insgesamt Verteilungs-
schlüssel

Anteil
SW

SW Anteil
RW

RW Kleineinleiter

[EUR] [ - ] [ % ] [EUR] [ % ] [EUR] [EUR]

541600 Dienst- und Schutzkleidung 300,00 €                   10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

542700 Prüfungskosten 12.000,00 €              10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 996,00 €                

525200 Abwasserabgabe 30.000,00 €              7 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 25.500,00 €           

544300 Mitglieds- und Organisationsbeiträge 3.200,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

525300 Erstatung an  Gemeinde 304.000,00 €            10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 25.232,00 €           

542310 Kosten des Geldverkehrs 100,00 €                   10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

529900 Erstellung Dichtheitsprüfungskonzept 25.000,00 €              9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

529901 Fremdwassersanierungskonzept 35.000,00 €              9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

573210 Restbuchwertabschreibungen 10.000,00 €              10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

551800 Kalkulatorische Verzinsung SW 600.579,24 €            1 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

551800 Kalkulatorische Verzinsung RW 189.709,32 €            2 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

551800 Kalkulatorische Verzinsung MW 1.047.245,02 €         4 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

551800 Kontokorrentzinsen 20.000,00 €              6 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

Zwischensumme 6.281.093,58 €         #BEZUG! #BEZUG! 169.181,00 €         

Abwassermengenschlüssel

Gesamtkosten 6.281.093,58 €         #BEZUG! #BEZUG! 169.181,00 €         

Erträge

437310 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 427.000,00 €            6 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

471200 Aktivierte Eigenleistung 10.000,00 €              10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

452220 Mahngebühren und Säumniszuschläge 10.000,00 €              10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 322,00 €                

441800 Sonst. Verw.-und Betriebseinnahmen 3.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

461800 Zinserträge 5.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

412100 Abwassergebührenhilfe 166.040,00 €            7 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

452230 Stundungszinsen 5.000,00 €                10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 50,00 €                  

Gesamterträge 626.040,00 €            #BEZUG! #BEZUG! 372,00 €                

Durch Gebühren zu deckende Kosten 5.655.053,58 €         #BEZUG! #BEZUG! 168.809,00 €         



Überschuß -  €                         #BEZUG! #BEZUG!

Summe 5.655.053,58 €         #BEZUG! #BEZUG! 168.809,00 €         



Vollanschluss (SW+RW) - für Mitglieder des Aggerverbandes

SW #BEZUG!
#BEZUG!

zu deckende Kosten ohne Aggerverbandsumlage: #BEZUG!

890.000 m³ = #BEZUG!

RW #BEZUG!
#BEZUG!

zu deckende Kosten ohne Aggerverbandsumlage: #BEZUG!

1.935.000 m² = #BEZUG!

Vollanschluss (SW+RW)

SW #BEZUG!
#BEZUG!

zu deckende Kosten ohne Aggerverbandsumlage: #BEZUG!

890.000 m³ = #BEZUG!

Aggerverbandsumlage: #BEZUG!

881.000 m³ = #BEZUG!
#BEZUG!

RW #BEZUG!
#BEZUG!

zu deckende Kosten ohne Aggerverbandsumlage: #BEZUG!

1.935.000 m² = #BEZUG!

Aggerverbandsumlage: #BEZUG!

1.925.000 m² = #BEZUG!
#BEZUG!



 
Bekanntmachung der Gemeinde Lindlar 

 
 

 

I.  N a c h t r a g 
 
vom             2009 zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Lindlar - BGS -  vom 18.03.2009. 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 ff), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.Juni.2009 (GV. NRW. S. 380 ), der § 1, 2, 4, 
6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Artikel X des 
Gesetzes durch Gesetz vom 11.12.2007 9. Oktober.2007 (GV. NRW. S. 20078, S.380) und 
des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2007, S. 708ff.) 
in Verbindung mit der Satzung der Gemeinde Lindlar über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – 
Entwässerungssatzung – in der jeweils gültigen Fassung sowie der Satzung der Gemeinde 
Lindlar über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen in der jeweils 
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Lindlar in seiner Sitzung am 16.12.2009 
folgende I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung Entwässerungssatzung 
beschlossen: 

§ 1 
 

§ 4 Abs. 6 erhält folgende Neufassung 
 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben wird die nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge 
über einen separaten Wasserzähler ermittelt. Der Wasserzähler unterliegt dem Eichgesetz. 
Ist ein solcher Wasserzähler nicht  vorhanden, wird der Verbrauch pro Großvieheinheit um 
12 m3/Jahr herabgesetzt. Die ersten 15 m3

 werden vom Abzug ausgenommen. Maßgebend 
ist die Zahl des nachgewiesenen Viehbestandes entsprechend der Viehzählung bzw. 
Veranlagung zur Viehseuchenkasse. Die Ermittlung der Vieheinheiten erfolgt auf der 
Grundlage des Abschnittes 124 a der Richtlinien zum Einkommensteuergesetz. Bei einem 
pauschalen Abzug anhand der Großvieheinheiten wird als Mindestverbrauch ein 
Jahreswasserverbrauch von 40 m3/Person zugrunde gelegt. 
 

§ 2 
§ 4 Abs. 7 erhält folgende Neufassung: 
 
 Die Gebühr beträgt in m3 Schmutzwasser 
 
  - für Nichtmitglieder des Aggerverbandes  4,30 €/m3 
  - für Mitglieder des Aggerverbandes   2,12 €/m3 

 
§ 3 

 
§ 5 Abs. 5 erhält folgende Neufassung 
 
Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs.1 
 
   - für Nichtmitglieder des Aggerverbandes 0,87 €/m3 
   - für Mitglieder des Aggerverbandes  0,61 €/m3 



§ 4 
§ 11 Abs. 2 erhält folgende Neufassung 
 
Die Gebühr beträgt: 
 
- für Grundstücke von Kleineinleitern, die eine vollbiologische Kleinkläranlage betreiben 
 1,61 €/m 3 

- für Grundstückseigentümer von Kleineinleitern, die eine nicht DIN-gerechte Kleinkläranlage 
betreiben  2,73 €/m3 

 
§5 

 
§ 12 Abs. 2 erhält folgende Neufassung 
 
 -Die Gebühr beträgt    2,74 €/m3 
 
 

§ 6 
 
Dieser I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Lindlar - BGS - vom 18.0.3 2009 tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
 
 
Hinweis auf die Wirkung nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NW 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,        
    

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
    

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Lindlar  wird hiermit unter Hinweis auf § 7 Abs. 6 GO NW öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Lindlar,  
 
 
 
Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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